
Anlage 2

Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung der Flüchtlingsunterkünfte der 
Landeshauptstadt München (Benutzungssatzung dezentrale Flüchtlingsunterkünfte)

vom 

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.12.2022 (GVBl. S. 
674), folgende Satzung:

§ 1 
Die Satzung der Landeshauptstadt München über die Benutzung der Flüchtlingsunterkünfte der 
Landeshauptstadt München (Benutzungssatzung dezentrale Flüchtlingsunterkünfte) vom 20.12.2017 
(MüABl. S. 561) wird wie folgt geändert:

1. § 8 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Wird ein Bettplatz 14 Tage in Folge ohne Rücksprache mit der Einrichtungsleitung nicht 
benutzt, erlischt das Benutzungsverhältnis mit Beginn des 15. Tages.“

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


